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ohne Bet ©oH6efehung einer etwa norhanbenen ©regïuft»
anlage eine weitere teure SMage anfdjaffen ju müffen.

3um Schlug feien noch furs bie ©or= unb ©achteile
ber E-3Rafe|b!en, wie folgt, sufammengefagt :

Söortcile ber E-9Jtafcf)inen:
1. ©rötere SBirtfdpaftltchfelt in bejug auf Üraftoerkaucb

(oergleidje Abbübung 1).
2. iRûdjteiïe einer Romptefforanlage fallen weg.
3. Sei ©eimipng nur einer DJ?affine feine 3nbetrieb«

na|me einer ganjen Anlage.
4. ©ei Stiüiegen be? üompreffor? fein Auifaü aßer

nor|anbenen ©ohrmafc|inen.
5. ©orhanbene ©reftluftanlage wirb für anbere Arbeiten

frei.
6. ©eringere unb ößmähür|e Anfdf)affnng?foften.
7. ©eringere ©etrieb?» unb SBariungSfoften.
8. ©eringere Seerlauffoften.

Sftach teile ber E-Sftafdjinen:
©röfjere? ©ewichi als bie P-SRafdeinen (1,1—1,6 je

nac| gabrifat unb ©röfje).
®ie »orliegenben Abführungen bürften genügen, um

ft(^. ein ©IIb über bie bei P- unb E-SRafcginen auftre=
tenben ©efidfbpunfte, fomie über bie bei ben einzelnen
©lafchhten auftretenben ©or» unb ©abteile machen p
fönnen. ®te ®enbenj gefjt heute baf)tn, p ©ofjr» unb
Aufreibearbeiten möglichft E - 9J?afcf)inen fjeranjujie^en
nnb bie Freiluftanlage für weitere Qwecfe ju oerwen»
ben. ®r. ing. fmtiS geht.

üolRswirl$#aft.
©lögenöfftf^e ©swerhegefefpebuug. über ben @nt»

rourf p einem ©unbe?gefet) betreffenb bie berufliche lu?»
bilbung unb über bie ©eftaltung ber fünftigen eibgenöf»
filmen ©ewerbegefetjgebung äußert ficf> ber Qafyreëbêridjt
be? ©d^roeijerif^en ©ewerbenerbanbe? folgetibermagen :

„©rfä^rt ber ©ntwurf non unferer ©eile audi) feine
birefte Dppofiiion, mie fie ftcf) au? anbern Greifen ihm
gegenüber geltenb mad)t, fo ift bocf) ber ©eroerbeftanb
ber Anficht, bag neben ben in biefem ©efe^elentmurf ge-
regelten unb ju regelnben fragen auch noc| feie anbern
©efehe?entwürfe betreffenb ©ewerbegefe^gebung bem ©olfe
jur Abfümmung oorplegen finb, namentlich bie @efe|e?=
entwürfe übet bie Arbeit in ben ©ewerben unb ben
Schuh unb bis görberung be? ©ewerbe» unb tpanbel?»
betriebe?. 9tur wenn biefe brei ©ebtete eine enifpre^enbe
gefetliche Siegelung erfahren, wirb fitf) bie Au?wtrfung
biefer ©efege pm SBoljte be? gefamten ©ewerbeftanbeS
unb feiner Singehörigen gefüllten, ©ine gewerbliche ©e»

rufSbilbung wirb nur bann fiel) gut auswürfen fönnen,
wenn ifjr paraßel eine gefe^li^e görberung unb ein ge»-

fe^lie^er Stfpg be? ©ewerbe? unb Raubet? geschaffen
wirb, ein Schut), ber ben h^'ügen ©langel an gefe|=
liehen förbernben ©orfc|rtfien für ba? ©ewerbe erfetjt
unb fo bie Au?wüc|fe mannigfach [ter Art, roelc|e heute
ba? ©ewerbe arg fd)äbigen, befettigt."

IrbeitSIofeuuirfiäjetuitß. ®er ©unbeirat bemißigte
für bie Au?füt)rung be? ©efege? über bie Arbeit?lofen»
»etft^erung einen ©orfchugfrebit non 600,000 gr.
®a bei ber ©eratung be? ©oranfegtage? ba? ©efeg noch
nicht in Äraft war, fonnte ber trebit nicht in ba? orbenü
lidje ©ubget für 1925 eingeteilt werben.

fwlailSK««,
Sdjtödser. ©penglemeifter» unb 3ttftül«teuren»

©erbanö. ®ie ®elegierten unb ©litglieber be? Sdjwei»
prifchen Spenglermeifier» unb ^nftaflateuren=©erbanbe?
erlebigte im Siathaufe in ©laru? bie ©efdpfte ber
orbentlichen ©eneraloerfammlung. Unter bem ©orftge
non lanton?rat ©trügle (Zürich) unb in Slnwefenijett
Sahüeicher Ibgeorbneter oerwanbter fd)wei§erifcher ©er=
bänbe unb Drganifationen, fowie be? Sanbe?oerbanbe?
be? bsbif^en Klempner» unb Qnftaßateurengewerbe? ge=

nehmigte bie ©erfammlung u. a. eine umfangreiche ©ta»
tutenreoifion unb hörte ein fur^e? Sîeferat non S®, ©rether
(©afel) über Sehrling?wefen unb SReifterprü»
fun g en. ©ie nüdhftjahrige ©erfatnmlung finbet in Sau»

fantte ftatt.
©er ©^weiäerif^e Serôsiitb pr gorkrung le?

gemelttiiBgigsit SBohttungdbaue? hat ©or=
fih oon ©tabtbaumeifter Werter (Süridh) feine ©eneral»
netfammlung in Saufanne abgehalten, an ber auch
©etireter be? ©unbe?, non Kantonen unb ©emeinben
teilnahmen. ®ie fiatutarifchen ©efshäfte fanben auf
©runb eine? gebruüt »orliegenben au?führli<hert ©erlebte?
be? non ber Seitung ber @ef<häfte prüeftretenben ©rä=
fibenten über bie bi?herige ©ätigfeit be? ©erbanbe? eine

rafshe ©rlebigung. Sinn würbe pm ©rafibenten ®r.
©an? ©eter, ©efretär ber ©aubireftion be? Äanton?
ßüri^, gewühlt, ber ein ©eferat ü&er bie pfünftigen
Aufgaben be? ©erbanbe? h^Ü- ©in non ber Section
romande be? ©erbanbe? an ben ©unbe?rat gerichtete?
©efuäj um 9Jîitf)ilfe be? ©unbe? bei ber Çinanjierung
be? SBohnung?baue§ fanb bie Unterfiühung ber ©er»

fammlung, bie ben ©orftanb mit ber tatfrüftigen weitern
©erfolgung ber Angelegenheit beauftragte. 3« einer
na^folgenben öffentlichen ©erfammlung, bie non ®itef»
tor ©epmonb (Saufanne) geleitet würbe, gelangten bie

bisherigen ©cgebniffe ber mit ^»ilfe be? ©unbe? in einer
©eihe non ©tübten burchgeführten ©îufterha«§»Aftion
pr ®arftedung burch bie non Slrepeft ©iötarb (Saufanne)
gebotenen ©rläuierungen ber im @emeinberat?faal au?=
gefteUten ©läne. Ingenieur ©uma?, ©rofeffor an ber
Unioetfität Saufanne, gab l«ff«|lüffe über materialted^»
nifdhe fragen unb llnterfudhungen. ®er gweite ®ag
war ber ©efichiigung ber in Saufanne erftellten ©lufier»
häufer unb übrigen neuen 9Bohnung?6auten gewibmet.

©êitstrfiêoerhanl lei Hantuni IppenjeE A.»lRh.
8HS ©eftion be? ©dhweijerifch^u ©ewerbenerbanbe? ift
ber Äantonaloerbanb im 3ahre 1882 gegrünbet werben.
@r jählt h®^ü 464 SRitglieber unb begeht au? ben ©ef»
tionen Appenjeß, ©ühler, ©ai?, Reiben, §eti?au, ©ehe»
label, Speicher, ©teimfmnbmil, ©eufen, ©rogen, [Urnüfcb,
SBalbftatt, 2Balsenhaufen, 2Bolfhalben»Suhenberg. 3m
Canton aloorftanb a m ten bie Çerreu ©chittli, Spengler»
meifter, in ©peic|er, al? ©räfibent, ^utterli, 5Raler=
meiffer, in Speiser, al? Sefretär, unb • ©emeinberat
©nift ©runblehner, ©lalermelfier, in fpexiëau, al?-taffter.
In gewerblichen ©ilbung?inftît«îionen finb su oerjeidhnen:
©ewetbliche 3=ortbilbung?f<hulen in Ippenjeß, ©ühler,
©ai§, Reiben, ^ert?au, Speicher, ©tetn»^unbwil, ®eufen,
Stögen, Urnafch, unb SBalgenhaufen. 3« «öä^te* be»

finbet jtch al? einzige ga^fdhule eine aBebfdhule.

®t® grielhofauiftellung in ©ertt wirb im neueften
^eft bei „§eimatf«huh" befpro^en unb mit au?ge»

Iii titif» I®piti$iiiii|« iitfti «if ü riiüaifHisi Mtiifiit tu iffüfiiti, pit
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ohne bei Vollbesetzung einer etwa vorhandenen Preßlust-
anlage eine weitere teure Anlage anschaffen zu müssen.

Zum Schluß seien noch kurz die Vor- und Nachteile
der L-Maschinen, wie folgt, zusammengefaßt:

Vorteile der lZ-Maschinen:
1. Größere Wirtschaftlichkeit in bezug auf Krastverbrauch

(vergleiche Abbildung 1).
2. Nachteile einer Kompressoranlage fallen weg.
3. Bei Benutzung nur einer Maschine keine Jnbetrieb-

nähme einer ganzen Anlage.
4. Bei Stilliegen des Kompressors kein Ausfall aller

vorhandenen Bohrmaschinen.
5. Vorhandene Preßluftanlage wird für anders Arbeiten

frei.
6. Geringere und allmähliche Anschaffungskosten.
7. Geringere Betriebs- und Wartungskosten.
8. Geringere Leerlaufkosten.

Nachteile der L-Maschinen:
Größeres Gewicht als die Maschinen (1,1—1,6 je

nach Fabrikat und Größe).
Die vorliegenden Ausführungen dürsten genügen, um

sich-ein Bild über die bei ?- und 1)-Maschinen auftre-
tenden Gesichtspunkte, sowie über die bei den einzelnen
Maschinen auftretenden Vor- und Nachteile machen zu
können. Die Tendenz geht heute dahin, Zu Bohr- und
Aufreibearbeiten möglichst L-Maschinen heranzuziehen
und die Preßluftanlage für weitere Zwecke zu verwen-
den. Dr. ing. Hans Fein.

WUMMM.
Eidgenössische GewerbsgesetzgeSung. über den Ent-

wurf zu einem Bundesgesetz betreffend die berufliche Aus-
bildung und über die Gestaltung der künftigen eidgenös-
fischen Gewerbegesetzgelmng äußert sich der Jahresbericht
des Schweizerischen Gewerbevsrbandes folgendermaßen:
„Erfährt der Entwurf von unserer Seite auch keine
direkte Opposition, wie sie sich aus andern Kreisen ihm
gegenüber geltend macht, so ist doch der Geweàstand
der Ansicht, daß neben den in diesem Gesetzesentwmf ge-
regelten und zu regelnden Fragen auch noch die andern
Gesetzesentwürfe betreffend Gewerbegesetzgebung dem Volke
zur Abstimmung vorzulegen sind, namentlich die Gesetzes-
entwürfe über die Arbeit in den Gewerben und den
Schutz und die Förderung des Gewerbe- und Handels-
betriebes. Nur wenn diese drei Gebiete eine entsprechende
gesetzliche Regelung erfahren, wird sich die Auswirkung
dieser Gesetze zum Wohle des gesamten Gewerbestsndes
und seiner Angehörigen gestalten. Eine gewerbliche Be-
rufsbildung wird nur dann sich gut auswirken können,
wenn ihr parallel eine gesetzliche Förderung und ein ge-^
setzlicher Schutz des Gewerbes und Handels geschaffen
wird, ein Schutz, der den heutigen Mangel an gesetz-

lichen fördernden Vorschriften für das Gewerbe ersetzt
und so die Auswüchse mannigfachster Art, welche heute
das Gewerbe arg schädigen, beseitigt."

Arbeitslosenversicherung. Der Bundesrat bewilligte
für die Ausführung des Gesetzes über die Arbeitslosen-
Versicherung einen Vorschußkredit von 600,006 Fr.
Da bei der Beratung des Voranschlages das Gesetz noch
nicht in Kraft war. konnte der Kredit nicht in das ordent-
liche Budget für 1925 eingestellt werden.

UW»«««.
Schweizer. Spenglermsister- und Installateure-

Verband. Die Delegierten und Mitglieder des Schwei-
zerischen Spenglermeister- und Jnstallateuren-Verbandes
erledigte im Rathause in Glarus die Geschäfte der
ordentlichen Generalversammlung. Unter dem Vorsitze
von Kantonsrat Sträßle (Zürich) und in Anwesenheit
zahlreicher Abgeordneter verwandter schweizerischer Ver-
bände und Organisationen, sowie des Landesverbandes
des badischen Klempner- und Jnstallateurengewerbes ge-
nehmigte die Versammlung u. a. eine umfangreiche Sta-
tutenrevision und hörte ein kurzes Referat von W. Grether
(Basel) über Lehrlingswesen und Meisterprü-
fun gen. Die nächstjährige Versammlung findet in Lau-
sänne statt.

T-er Schweizerische Verband z«r Förderung des

SêMànWgên Wohnungsbaues hat unter dem Vor-
sitz von Stadtbaumeister Herter (Zürich) seine General-
Versammlung in Lausanne abgehalten, an der auch
Vertreter des Bundes, von Kantonen und Gemeinden
teilnahmen. Die statutarischen Geschäfte fanden auf
Grund eines gedruckt vorliegenden ausführlichen Berichtes
des von der Leitung der Geschäfte zurücktretenden Prä-
sidenten über die bisherige Tätigkeit des Verbandes eine

rasche Erledigung. Nun wurde zum Präsidenten Dr.
Hans Peter, Sekretär der Baudirektion des Kantons
Zürich, gewählt, der ein Referat über die zukünftigen
Aufgaben des Verbandes hielt. Ein von der Lketwn
romurà des Verbandes an den Bundesrat gerichtetes
Gesuch um Mithilfe des Bundes bei der Finanzierung
des Wohnungsbaues fand die Unterstützung der Ver-
sammlung, die den Vorstand mit der tatkräftigen wettern
Verfolgung der Angelegenheit beauftragte. In einer
nachfolgenden öffentlichen Versammlung, die von Direk-
tor Reymond (Lausanne) geleitet wurde, gelangten die

bisherigen Ergebnisse der mit Hilfe des Bundes in einer
Reihe von Städten durchgeführten Musterhaus-Aktion
zur Darstellung durch die von Architekt Gilliard (Lausanne)
gebotenen Erläuterungen der im Gemeinderatssaal aus-
gestellten Pläne. Ingenieur Dumas, Professor an der
Universität Lausanne, gab Ausschlüsse über materialtech-
nische Fragen und Untersuchungen. Der Zweite Tag
war der Besichtigung der in Lausanas erstellten Muster-
Häuser und übrigen neuen Wohnungsbautm gewidmet.

Gewerbêvêànd des Kantsns Appenzell A.-Rh.
Als Sektion des Schweizerischen Gewerbeverbandes ist
der Kantonalveànd im Jahre 1882 gegründet worden.
Er zählt heute 464 Mitglieder und besteht aus den Sek-
tionen Appenzell, Bühler, Gais, Heiden, Herisau, Rehe-
tobel. Speicher, Stein-Hnndwil, Teufen, Trogen, llrnäsch.
Waldstatt, Walzenhausen, Wolfhalden-Lutzenberg. Im
Kantonalvorstand amten die Herren K> Schittli, Spengler-
meister, in Speicher, als Präsident, E, Huîterli, Maler-
meister, in Speicher, als Sekretär, uà Gemeinderat
Ernst GruMehner, Malermeister, in Herisau, als Kassier.
An geWSîblichsn BildungsinMuîionen sind zu verzeichnen:
Gewerbliche Fortbildungsschulen in Appenzell, Bühler,
Gais, Heiden, Herisau, Speicher, Stein-Hundwil, Teufen,
Trogen, Urnäsch, und Walzenhausen. In Bühler be-

findet sich als einzige Fachschule eine Webschà

MtAàMW««.
Sie Friedhofansstellung in Bern wird im neuesten

Heft des „Heimatschutz" besprochen und mit ausge-

W ««-, DWPMHM«S« «kW W» M kMSMMZ
»« U«MW UMW K« RN«W«. M EWtKNS«.


	Verbandswesen

